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Besuchen Sie unsere neue Webseite 

www.bockfliess.gv.at

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2020!
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Unser Christbaum, heuer zur 
Verfügung gestellt von Frau 

Elke Palatin, ist mit einer neuen 
LED Lichterkette versehen und 

verzaubert uns mit vielen, 
vielen Lichtpunkten.
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Wir gratulieren Herrn Johann Falk zum 95. Geburtstag
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Marktgemeinde Bockfließ
Hauptstraße 56
A-2213 Bockfließ
T: +43 2288 / 2266
F: +43 2288 / 2266-66
E: gemeinde@bockfliess.gv.at

Parteienverkehr:
MO 7:30 – 12:00 Uhr
DI  7:30 – 12:00 Uhr 
 und 13:00 – 18:00 Uhr
DO  7:30 – 12:00 Uhr
FR  13:00 – 15:30 Uhr

Positive Rückmeldungen 
zur neuen Webseite 
bockfliess.gv.at
Seit kurzem ist unsere neue 
Webseite www.bockfliess.gv.at 
online. Wir bieten mit der neu-
en Gestaltung und den über-
arbeiteten und erweiterten 
Inhalten den Bockfließerinnen 
und Bockfließern nützliche und 
interessante Informationen. Die 
Überarbeitung ermöglicht auch 
am Mobiltelefon eine gute Dar-
stellung der Inhalte. Verbesse-
rungsvorschläge bitte direkt an 
albert.wannemacher@awa7.at 
richten. 

Besonders gefreut haben wir 
uns über eine E-Mail, die uns 
kürzlich erreichte:

Liebes Gemeindeteam!
Muss jetzt wirklich ein großes Lob 
aussprechen, die neue Internetsei-
te ist richtig toll geworden! Sehr 
übersichtlich, total interessant 
und gleichermaßen hilfreich! Ich 
bin ganz hin und weg! Ich weiß 
wieviel Arbeit es ist, so eine Seite 
mit allem zu befüllen, der Auf-
wand hat sich gelohnt – kann 
ich nur sagen! Ich für meinen Teil 
bedanke mich herzlich bei dem 
ganzen Team für diese tolle Sei-
te, die auch uns Bürgen vieles er-
leichtert in Zukunft!
Ganz liebe Grüße
(Name der Redaktion bekannt)

Am Samstag, dem 11. Jänner 
2020 um 6:30 Uhr ist Abfahrt 
vor der Kirche. Unser Ziel ist das 
Stuhleck. 

Die Kosten für den Bus trägt die 
Gemeinde. Plätze rechtzeitig si-
chern! Bei der Anmeldung am 
Gemeindeamt ist eine Kaution 
von € 10,- zu hinterlegen. Diese 
wird im Bus an die tatsächlich 
teilnehmenden Personen retour-
niert. Rückkehr wird etwa um 
18:30 Uhr sein. 
Natürlich sind auch Spaziergän-
ger und Begleitpersonen herz-
lich willkommen.

Gemeindeschitag 
auf‘s Stuhleck



Ein arbeitsreiches Jahr neigt sich 
dem Ende zu. In guter Zusam-
menarbeit haben wir die an-
stehenden Herausforderungen 
bewältigt und gemeinsam gute 
Lösungen erzielt. 

So ist es auch angebracht 
Danke zu sagen:
... allen unseren Gemeindebe-
diensteten, die jahraus jahrein  
– auch außerhalb der Dienstzeit –  
bemüht sind, die Aufgaben der 
Marktgemeinde zu erfüllen,

... den Damen und Herren des 
Gemeinderates, die im Sinne der 
Demokratie mit viel Idealismus 

Geschätzte Damen 
und Herren, liebe Jugend!
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versuchen, das Beste für unsere 
Dorfgemeinschaft zu erreichen,

... allen unseren Vereinen und Or-
ganisationen, ihren Mitgliedern 
und Funktionären für die Gestal-
tung des Dorflebens, 

... und ganz besonders auch Ih-
nen, geschätzte MitbürgerInnen, 
für Ihr Verständnis, die Zusam-
menarbeit und Mitarbeit.

Zusätzlich zu dieser Ausgabe der 
Mitteilungen erhalten Sie auch 
den Jahreskalender 2020. Er ent-
hält alle wichtigen Termine und 
Veranstaltungshinweise.

Ein schönes Weihnachtsfest ver-
bunden mit den besten Wün-
schen für Ihre Gesundheit, Ih-
ren Erfolg und Ihr persönliches 
Glück sowie ein erfolgreiches 
Jahr 2020 wünschen Ihnen

Ihr Bürgermeister 
Josef Summer

Ihr Vizebürgermeister 
Ing. Albert Wannemacher

Bgm. Josef Summer und 
Vize-Bgm. Ing. Albert Wannemacher

Vorwort / BesonderesAusgabe Dezember 2019

Die Bockfließer Heimatdichte-
rin Leopoldine Schredl übergibt 
Ihre Gedichte und Erzählungen 
in die Obhut der Marktgemein-
de Bockfließ. 

Anlässlich Ihres 90. Geburts-
tages versprach Frau Leopol-
dine Schredl ihr gesamtes 
Schaffen an Gedichten und Er-
zählungen der Marktgemeinde 
Bockfließ zu übergeben. Am 
29.11.2019 hat dann offiziell 
Bürgermeister Josef Summer 
die zwei Mappen für das Ge-
meindearchiv übernommen. 
Frau Schredl zeigte sich glück-
lich, ihr Lebenswerk in guten 
Händen zu wissen.  Für interes-
sierte Bürgerinnen oder Bürger 
stehen die zwei Sammelmap-
pen während der Amtsstun-
den zur Ansicht bereit.

Leololdine Schredl übergibt Bgm. Josef 
Summer ihre Gedichte und Erzählungen.

Gedichte von Frau 
Leopoldine Schredl
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LR Dr. Stephan Pernkopf hat 
Vzbgm. Ing. Albert Wanne- 
macher als Vertreter der Markt-
gemeinde Bockfließ bei einem 
Festakt in Baden die Beitrittsur-
kunde zum Klimabündnis Nieder- 
österreich überreicht. Wir haben 
uns mit Beschluss des Gemein-

derates offiziell zu den Zielen des 
Klimabündnisses bekannt und 
werden verstärkt unseren Beitrag 
zur Erhaltung des Klimas leisten. 

Von den Bockfließer Winzern zur 
Verfügung gestellter Wein wurde 
im Pfarrkeller von Kaplan Thomas 
Marosch gesegnet. Beim gemüt-
lichen Beisammensein konn-
ten dann der Jungwein und die 
selbstgemachten Schmankerln 

verkostet werden. Für den pas-
senden musikalischen Rahmen 
sorgten Christine Preining (Hack-
brett), Walter Rotter (Baß) und ein 
Harmonikaspieler. Besonders die 
liebevolle Dekoration trug zur 
guten Stimmung bei.

Hundekotbeutel
Als Service für Hundebesitzer 
wurden im Hebst 2019 Hunde-
kotbeutelspender und Müllei-
mer für die benutzten Beutel 
montiert.

Standorte:
• Rastplatz Althofstraße
• Mühlgasse-Mühlfeld-Radweg
• Richtung Disco beim Seppl
• Hinter Schlossmauer 
 Kreuzung Gartengasse
• Anfang Materlweg (Hohlweg)

Feuerwerk 
zu Silvester
Pyrotechnikartikel der Katego-
rie F2 (geringe Gefahr, geringer 
Lärmpegel) dürfen in der Zeit 
vom 31.12.2019, 23:00 Uhr bis 
zum 1.1.2020, 1:00 Uhr verwen-
det werden. Eine Verwendung 
über die Kategorie F2 hinausge-
hender  Artikel (F3 und F4) be-
darf eines Sachkundeausweises 
und einer Bewilligung der Be-
zirkshauptmannschaft.

Bitte nehmen sie auch Rücksicht 
auf ihre Nachbarn und Haustiere.

Der genau Wortlaut der Verord-
nung und das Gebiet wird auf 
der Amtstafel und auf der Web-
seite kundgemacht. 

Klimabündnisgemeinde

Weinsegnung
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Ziel dieses Projektes ist es, den 
Heimatbezug und den Stolz auf 
UNSER Weinviertel zu steigern 
und dadurch auch die Aufmerk-
samkeit auf das Weinviertel zu er-
höhen. So soll die regionale Iden-
tität und die Verbundenheit mit 
der Region gestärkt werden und 
das Weinviertel einen Wiederer-
kennungswert bekommen. 

Das Weinviertel verfügt über 
einzigartige landschaftliche und 
kulturelle Schätze, wir Weinviert-
lerInnen sind geprägt durch un-
sere gemeinsame Geschichte, die 
Kultur und den Glauben. Die Kel-
lergassen sind ein unschätzbares 
Kulturgut mit ganz speziellem 
Flair, die sanfte Hügellandschaft 
lädt zum Radfahren und Entspan-
nen ein. Der weit über die Gren-
zen Österreichs hinaus bekannte 
und beliebte Weinviertel DAC bil-
det ein Alleinstellungsmerkmal 
des Weinviertels. Das fruchtbare 
Land des Weinviertels ist eines 
der ältesten Siedlungsgebiete 
Österreichs und bis heute die 
Kornkammer und der Gemüse-
garten Österreichs. All diese und 
viele weitere Besonderheiten 
und Einzigartigkeiten des Wein-
viertels sollen im Bewusstsein 
der BewohnerInnen nachhaltig 
verankert werden - durch ge-
meinsames Tun und Sichtbarma-
chen unserer regionalen Schätze.
„Denn wir sind Weinviertle-
rInnen und das gehört gesagt 
und gefeiert!“

Mit diesen Worten gab Land-
tagspräsident Karl Wilfing den 
Startschuss für das Projekt „Re-
gionsbewusstsein Weinviertel“ 
bei der Generalversammlung der 
LEADER Region Weinviertel Ost. 
Dort wurden den 58 Mitgliedsge-
meinden unserer LEADER-Region 
die neuen, orangenen Weinvier-
tel-Fahnen ausgehändigt, die ab 
Frühjahr 2020 alle Gemeinden 
schmücken werden. An öffentli-
chen Plätzen oder beispielsweise 
vor dem Gemeindezentrum wol-
len wir zeigen, dass wir stolz auf 
UNSER Weinviertel sind.

Weitere Maßnahmen und Akti-
onen des „Regionsbewusstseins-
Projekts“ werden die Aufberei-
tung von weinviertelspezifischen 

Themen sein, die über verschie-
dene Medien verbreitet werden. 
Mit einer Art „Sendung mit der 
Maus“ oder dem Kindermagazin 
mit Betty Bernstein soll bereits 
bei den Kleinsten der Bezug zu 
ihrer Heimat geschaffen werden. 
Weinviertel gebrandete Artikel, 
wie Tragetaschen und Aufkle-
ber sowie die regionale Nutzung 
des Weinviertel Logos bei Veran-
staltungen machen die „Marke“ 
Weinviertel für alle sichtbar.

Ein Projekt, das mit EU Fördermit-
teln unterstützt wird und unser 
Weinviertel noch bekannter und 
attraktiver machen soll. 

Zeigen auch wir, dass wir stolz 
auf unser Weinviertel sind!

Kick off zum LEADER-Projekt 
„Regionsbewusstsein Weinviertel
Wir starten gemeinsam mit der LEADER Region Weinviertel Ost in das Projekt 
Regionsbewusstsein Weinviertel. 

GfGR Paul Janott übernimmt als Vertreter der Marktgemeinde Bocklfieß die Weinviertelfahne.
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In der letzten Gemeinderatssit-
zung im Dezember hat unser 
Raumplaner den Gemeinderat, vor 
der öffentlichen Auflage aller Un-
terlagen, nochmals über den Stand 
der Planungen und Gespräche mit 
dem Land und weiterer Fachpla-
ner (Wasserwirtschaft, Kanalsitua-
tion) informiert. Das Büro Dipl. Ing. 
Barbara Fleischmann wird nun alle 
erforderlichen Unterlagen für die 

Das Entwick-
lungskonzept 
dient dann als 
Grundlage und 
Voraussetzung  
für alle zukünftigen 
raumordnerischen Änderungen 
wie z. B. Umwidmungen und ist 
damit ein wichtiges Element bei 
der weiteren Entwicklung von 
Bockfließ.

Ausweisung von 
Potentialflächen 

Pufferzonen  
als Immissionsschutz 

Kellergasse 
Schutz / Erhaltung 

Sport-/Freizeitangebot 
Sicherung / Erweiterung 

Innenentwicklung 

Siedlungsstruktur 
Sicherung 

Schlossareal 
Schutz / Nachnutzung 

Wendlingerhof 
Begrenzung der Entwicklungsmöglichkeiten 

öffentliche Auflage zusammen-
stellen. Als nächster Schritt wird die 
öffentliche Auflage für 6 Wochen 
erfolgen. Anschließend kommt 
es zu einer Begutachtung durch 
die Aufsichtsbehörde und im An-
schluss ist der endgültige Gemein-
deratsbeschluss vorgesehen. Nach 
diesem und der entsprechenden 
Kundmachung erlangt das Ent-
wicklungskonzept Rechtskraft.

Entwicklungskonzept

Pufferzonen  
als Immissionsschutz 

Sport-/Freizeitangebot 
Sicherung / Erweiterung 

Innenentwicklung 

Siedlungsstruktur 
Sicherung 

Wendlingerhof 
Begrenzung der Entwicklungsmöglichkeiten 

Bei wunderschönem Herbstwetter war unser Ziel das Barbarabild. Das bunt gefärbte Herbstlaub war beson-
ders schön anzusehen. Im Gastgarten des Schlosskellers konnten wir die letzten Sonnenstrahlen genießen.

Gemeindewandertag
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Aufgrund der in den letzten 
Jahren gehäuft aufgetretenen 
Starkregenereignisse wurde der 
Freibergweg immer wieder un-
passierbar. Dieser wasserführen-
de Weg leitet das Wasser in das 
Auffangbecken Gartengasse, da-
mit Wasser und Schlamm nicht in 
das Ortsnetz gelangen und das 
Kanalnetz nicht überlastet wird, 
was zu Überflutungen führen 
würde.
Der Vorsitzende des Ausschusses 
GfGR Christian Wittmann hat in 
Zusammenarbeit mit der Abtei-

lung Güterwege des Amtes der 
NÖ Landesregierung ein Sanie-
rungskonzept ausgearbeitet. Im 
Vorjahr wurde mit der Sanierung 
begonnen. Heuer wurde auf das 
Betonrecyclingmaterial Zement 
aufgetragen und mit einer Frä-
se eingearbeitet, sodass eine 
zementstabilisierte Schicht ent-
standen ist.

Anschließend wurde die Ober-
fläche mit einer sogenannten 
„Spritzdecke“ versehen. Diese 
Schicht aus Bitumen und Splitt 

stellt eine kostengünstige und 
für einen Feldweg ausreichende 
Oberfläche dar.
In Zusammenarbeit mit dem Ob-
mann des Verschönerungsver-
eins Ing. Martin Wannemacher 
wurden die Sanierungsarbeiten 
so durchgeführt, dass auf die be-
stehende Kapelle entsprechende 
Rücksicht genommen wurde.
Der Bereich um die Kapelle wird 
von den Gemeindebediensteten 
und dem Verschönerungsverein 
gestaltet werden. Danke an alle 
Beteiligten!

Termine Bauberatungen 
und Vorprüfungen     

• 19. Februar 2020
• 2. April 2020
• 3. Juni 2020 

Die Marktgemeinde Bockfließ 
bietet im Gemeindeamt ko-
stenlose Beratungen zu  Bau-
vorhaben an. 

Diese werden vom Bausach-
verständigen der Marktge-
meinde Bockfließ abgehalten. 
Die Kosten trägt die Marktge-
meinde Bockfließ.

Bitte um zeitgerechte Voran-
meldung am Gemeindeamt  
(T: +43 2288 2266-0).

Freibergweg befestigt

Bauarbeiten Brunnenweg

Mit den Bauarbeiten am Brun-
nenweg wurde bereits begon-
nen. Die Verlegung des Kanals im 
Trennsystem ist abgeschlossen. 
Ebenso sind im Wesentlichen die 
Verlegung der Erdkabel für die 
Stromversorgung, die Straßen-

beleuchtung, Telekomkabel und 
Leerrohre für LWL (Lichtwellen-
leiter) verlegt. Die Oberfläche 
wird mit einer Schicht aus As-
phaltrecycling überzogen. Die 
Asphaltierungsarbeiten sollen im 
Frühjahr 2020 erfolgen.

Pufferzonen  
als Immissionsschutz 

Sport-/Freizeitangebot 
Sicherung / Erweiterung 

Innenentwicklung 

Siedlungsstruktur 
Sicherung 

Wendlingerhof 
Begrenzung der Entwicklungsmöglichkeiten 



Liebe Bockfließerinnen 
und Bockfließer,
ich möchte euch einige Informa-
tionen zum Thema Blumenwie-
sen näher bringen. Wie bereits 
in der letzten Ausgabe erwähnt 
wollen wir einige Rasenflächen in 
Blumenwiesen umwandeln. Wir 
wollen gemeinsam mit der Ge-
meinde mit drei Versuchsflächen 
beginnen.  Jeder kann jedoch zu 
Hause ebenfalls für Blütenpracht 
im Garten sorgen.

Die folgenden Informationen 
stammen aus der Broschüre „Blu-
menwiese“ von „Natur im Garten“. 
In jeder Gemeinde gibt es mehr 
oder weniger Rasenflächen, die 

mehrmals pro Monat gemäht 
werden müssen. Was in histo-
rischen Gärten oder vor Denk-
mälern sicher gut aussieht, ist an 
Gemeindestraßen, Böschungen 
oder anderen größeren Rasenflä-
chen, mit hohem Pflegeaufwand 
verbunden. 
Denn Rasenflächen können im 
Gegensatz zur allgemeinen Auf-
fassung sehr arbeitsintensiv sein 
und kosten somit relativ viel 
Geld. Zudem sind Zierrasen ar-
tenarm, da sie meist aus Gräsern 
bestehen. Nur wenige Insekten, 
Vögel oder andere Tiere finden 
im Rasen Schutz und Nahrung. 
Bestenfalls der Maulwurf fühlt 
sich wirklich wohl.

Verschönerungsverein Bockfließ

Gemeindezeitung BockfließEreignisse & Informationen
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Weniger Arbeit, schöne Blüha-
spekte und höhere Artenvielfalt 
bieten Blumenwiesen. Die Aus-
wahl hier ist groß. Von kurzzei-
tigen Blühexplosionen, über na-
turnahe Blumenwiesen, bis hin 
zur jahrzehntelang pflegearmen 
heimischen Wiese, ist für jede 
Gemeinde etwas dabei. Wiesen 
punkten bei der Bevölkerung. 

Dauerhafte Blumenwiesen ha-
ben noch einen entscheidenden 
Vorteil: Es etablieren sich die Ar-
ten, die an die jeweiligen Boden- 
und Klimaverhältnisse angepasst 
sind. Ein Beispiel sind trockene 
und heiße Standorte, an denen 
Rasenflächen bewässert werden 

Einjährige Zier-Blumenwiese
Eine einjährige Zierblumenmi-
schung besteht aus nicht-winter-
harten Sommerblumen wie Zin-
nien, Tagetes oder Ringelblumen.
Vorteile: Blickfang, sehr blüh-
freudig bereits nach wenigen 
Wochen, keine Fachkenntnisse 
erforderlich.
Nachteile: nur wenige Jahre auf 
der gleichen Fläche wiederholbar, 
denn oft nehmen dann Unkräuter 
überhand.
Ökologischer Wert: eher gering, 
nur wenige Bienenarten, Hum-
meln oder Schmetterlinge wer-
den angelockt.
Besonders geeignet für: kurz-
zeitige Begrünungen für etwa 
2-3 Jahre hintereinander, Balkon-
kästen, Tröge.

Mehrjährige Zier-Blumenwiese
Eine mehrjährige Zierblumen-
wiese besteht aus einjährigen 
-nicht-winterharten- und mehr-
jährigen winterharten Pflanzen. 

Nur selten werden Samen aus-
gebildet, die eine eigenständige 
Vermehrung in der Wiese garan-
tieren würden.
Vorteile: Blickfang, blühfreudig 
nach wenigen Wochen, einfache 
Anwendung, salztolerante Mi-
schungen vorhanden.
Nachteile: nach 2-3 Jahren 
nimmt die Blütenzahl ab. Nach-
säen erforderlich. Maximale Le-
bensdauer etwa 5-6 Jahre, dann 
nehmen die Unkräuter überhand.
Ökologischer Wert: gering, nur 
die Generalisten unter den Insek-
ten finden Nahrung.
Besonders geeignet für: Orts-
zentrum, Kreisverkehre, Flächen 
mit hoher Salzbelastung.

Mehrjährige 
Natur-Blumenwiese
Mehrjährige Natur-Blumen-
wiesen bestehen aus ein- und 
mehrjährigen, einheimischen 
Pflanzen, wie Margerite oder Wie-
sensalbei. Diese Pflanzen werden 

zur Vermehrung oft konventi-
onell angebaut. Verschiedene 
Mischungen für verschiedene 
Standorte werden angeboten. 
Diese Blumenwiese ist stabil und 
sät sich selbst aus.
Vorteile: dauerhafte blühende 
Begrünung auf Jahrzehnte, bei 
Mischungen mit Einjährigen 
auch schneller, reich blühender 
Blickfang.
Nachteil: Bodenabmagerung 
eventuell nötig (z.B. Bodenaus-
tausch), Saatgut kommt manch-
mal von weit her, gewisses Fach-
wissen für Anlage und Erstpflege 
notwendig.
Ökologischer Wert: hoch, die 
Mischungen enthalten oft ein bis 
zwei Dutzend verschiedene Ar-
ten und somit auch Nahrung für 
Spezialisten.
Besonders geeignet für: alle 
Flächen, die dauerhaft begrünt 
werden sollen, große Flächen, 
Böschungen, Baumscheiben, Ge-
wässerränder.

Hier eine Übersicht welche Arten der Blumenwiese es gibt:
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müssen oder im Sommer braun 
und unansehnlich werden. Wie 
wäre es stattdessen mit einer 
wunderschön blühenden Salbei-
Glatthaferwiese? Dauerwiesen 
müssen auch nicht gedüngt wer-
den. Je nährstoffärmer der Boden 
ist, desto mehr Blumenarten sie-
deln sich an.

Im Zeitalter des Insekten- und 
Vogelsterbens, sowie des Klima-
wandels zählt jede noch so kleine 
Fläche Natur. In jeder Gemeinde 
finden sich Flächen für Bienen, 
Hummeln, Schmetterlinge und 
Vögel. Zudem wirken Grünflä-
chen klimaausgleichend. Im Ge-
gensatz zu Asphalt oder Beton 

heizen sie sich nicht auf und küh-
len sogar die Umgebung. Außer-
dem nehmen sie Regenwasser 

auf und verdunsten dieses nach 
und nach.

Mehrjährige Natur- Blumen-
wiese regionaler Herkunft – 
die Königin der Blumenwiese
Saatgut-Mischungen gebietsei-
gener Pflanzen beinhalten nur 
Samen von Wiesenblumen, die in 
der Region geerntet wurden. Diese 
Pflanzen sind an das Klima, den Bo-
den und andere Faktoren der Regi-
on optimal angepasst und unter 
diesen natürlichen Bedingungen 
konkurrenzstark. Mischungen 
regionaler Herkunft werden für 
verschiedene Standorte (z.B. Pan-
nonien oder Waldviertel, sowie 
trocken, mager, feucht, etc.) ange-
boten.
Vorteile: dauerhafte blühende 
Begrünung auf Jahrzehnte, bei 
Mischungen mit Einjährigen auch 
schneller, reich blühender Blick-
fang, Erhaltung des regionalen Ge-
npools, pflegearm.
Nachteil: Vollblüte erst ab zwei-
ten/ dritten Jahr, bei nährstoff-
reichem Standort ist oft eine 
Bodenabmagerung nötig (z.B. Bo-

denaustausch), wildgesammeltes 
Saatgut ist teurer als angebautes, 
Fachwissen für Anlage und Erst-
pflege notwendig.
Ökologischer Wert: sehr hoch, die 
Mischungen enthalten oft 20 bis 
40 verschiedene Arten, somit auch 
Futterpflanzen für Spezialisten und 
seltene Arten.
Besonders geeignet für: alle Flä-
chen, die dauerhaft begrünt werden 
sollen, naturschutzrelevante Flä-
chen, große Flächen, Böschungen, 
Baumscheiben, Gewässerränder.

Kontrollierte Verwilderung
Die einfachste und kostengün-
stigste Variante der dauerhaften 
Blumenwiese. Bestehende Rasen-
flächen werden nur mehr wenige 
Male (1-3x) im Jahr gemäht und 
der Aufwuchs entfernt (Abma-
gern). Durchschnittlich 4-5 neue 
Blumenarten können sich pro Jahr 
neu ansiedeln und so entsteht suk-
zessive eine artenreiche Blumen-
wiese. Diese Methode lässt sich 

Hier eine Übersicht welche Arten der Blumenwiese es gibt:

»

beschleunigen, wenn ziegelgroße 
Stücke aus einer bestehenden 
Blumenwiese an einem ähnlichen 
Standort ausgestochen, und in die 
entstehende Blumenwiese einge-
pflanzt werden.
Vorteile: keine Kosten, die ent-
standene regionaltypische Blu-
menwiese ist auf Jahrzehnte stabil, 
kein Erdaustausch, Fräsen etc. not-
wendig. Keine Pflegearbeiten wie 
Unkrautjäten, außer der Mahd.
Nachteile: Geduld erforderlich. 
Erst nach 3-5 Jahren ist die Blumen-
wiese entwickelt. Kommunikation 
mit der Bevölkerung notwendig.
Ökologischer Wert: sehr hoch, 
denn ohne Bodenaustausch, Frä-
sen oder Umgraben findet keine 
Bodenstörung statt. Seltene, regi-
onaltypische Arten können sich 
ausbreiten.
Besonders geeignet für: alle 
Flächen, auf denen vorerst ein 
Wildwuchs zugelassen werden 
kann, große Mähflächen, Gewäs-
serränder, Böschungen.

9
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Wann ist der günstigste Zeit-
punkt? Heiße Sommermonate 
sind nicht geeignet! 
Die Zierblumenmischungen 
werden im Frühjahr gesät und 
mehrere Tage lang feucht gehal-
ten. Aufkommendes, hohes Un-
kraut sollte in den ersten Wochen 
entfernt werden. Naturblumen-
wiesen können praktisch ganz-
jährig bei Schneefreiheit gesät 
werden. Sinnvoll ist es aber, die 
feuchten Monate im Frühjahr 
oder Herbst zu nutzen um sich 
das erste Gießen zu ersparen. 

Und bei Herbstaussaaten kommt 
das Saatgut in den Frost, den 
manche der Samen zum Keimen 
benötigen. Somit ist der Herbst, 
bis etwa Ende September, für 
Naturwiesen-Ansaaten die be-
ste Wahl. Windstill sollte es bei 
der Aussaat sein. Um den nun 
aufliegenden Samen vor Verwe-
hung, Starkregen und Vogelfraß 
zu schützen, kann es ratsam sein 
eine Schnellbegrünung mit aus-

zusäen. Meist besteht diese aus 
Buchweizen, Kresse und anderen 
schnellkeimenden Pflanzen, die 
die Wildblumenwiesen-Samen 
sogar vor Trockenheit schützen 
können. 
Nach etwa 2 Monaten muss diese 
Schnellbegrünung jedoch abge-
mäht und, falls zu dicht, auch ab-
geräumt werden. Alternativ zur 
Schnellbegrünung kann auch ein 
(unkrautfreier!) Heuhäcksel- oder 
Flachsmulch locker aufgestreut 
werden. 

Gerade bei Böschungs-Aussaaten 
sollte das Saatgut unbedingt wie 
beschrieben gesichert werden, 
auch ein leichtes Anwalzen ist 
hier sinnvoll. Nach dem Ansäen 
der Naturwiese wird angegossen 
ohne zu schwemmen. An sehr 
trockenen Tagen kann eine 2-3 
malige kurzzeitige Bewässerung 
das Keimen fördern. 
Pflanzpläne kann man kostenlos 
unter www.naturimgarten.at/
natürlichbunt herunterladen.

Bezugsquellen für Saatgut
Austrosaat (www.austrosaat.at): 
Standardmischungen für Saatgut
Kärntner Saatbau (www.saatbau.
at): zum Teil regionales Saatgut, 
speziell für höhere Lagen
Reinsaat (www.reinsaat.at) Bio-
Blumenwiesensaatgut für kleine-
re Flächen
Rieger-Hofmann (www.rieger-
hofmann.de): regionaltypisches 
Wildblumensaatgut aus dem Sü-
den Deutschlands
Voitsauer Wildblumensaatgut 
(www.wildblumensaatgut.at): re-
gionales Wildblumensaatgut aus 
Österreich

Auf die Pflege einer Blühwiese 
möchte ich in der nächsten Ausga-
be der Gemeindezeitung eingehen.

Ich wünsche euch viel Freude 
beim Anlegen einer Blühwiese! 

Martin Wannemacher
Obmann des 

Verschönerungsverein Bockfließ

Bäume pflanzen auf der Haupstraße 
Die von der Marktgemeinde 
Bockfließ angeschafften Bäume 
wurden in Zusammenarbeit vom 
Verschönerungsverein Bockfließ 
und den Mitarbeitern der Markt-
gemeinde Bockfließ gepflanzt. 

Dabei wurde das vom Verschö-
nerungsverein und der Beratung 
von Natur im Garten erarbeitete 
Pflanzkonzept beachtet. 

Verschiedene Baumarten mit un-
terschiedlichem Anspruch an den 
vorhandenen Platz wurden nach 
diesem Konzept eingepflanzt. In 
Einzelfällen musste wegen der 
Platzverhältnisse und der Ein-

bauten vom Konzept abgewi-
chen werden. Bäume sind gene-
rell eine wertvolle biologische 
„Klimanlage“ in den heißer wer-
denden Sommern. 
Ein Dankeschön allen Helfern.

10
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Musiadvent

Anlässlich des Zivilschutztages 
mit Sirenenprobe am 5. Okto-
ber 2019 gab es auch heuer 
wieder eine Verteilaktion von 
Informationsmaterial durch die 
Mitarbeiter des Niederösterrei-
chischen Zivilschutzverbandes 
Alois Greilinger und Amtsleiter 
Wolfgang Pöltinger.

NÖ. Zivil-
schutzverband
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Ein stimmungsvoller Nachmittag, gestaltet von der Jugendblaskapelle Bockfließ.

Punsch mit Anitas 
Frühschoppenburschen

Erstmalig und gut besucht.

Die Bediensteten der Marktgemeinde Bockfließ bedanken 
sich für die gute Zusammenarbeit und wünschen allen 

Bürgerinnen und Bürgern ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2020.
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Die Geschichte und 
Geschichten von Bockfließ 
und Umgebung
Sonntag, 27. Oktober 
Beginn: 14.00 Uhr, Treffpunkt: 
Parkplatz Bahnhof Bockfliess 

Stationen:
Über den Bahnhof (Urgeschich-
te, Mittelalter, 30-jähr. Krieg) 
zum Kalvarienberg (Hügelgrä-
ber und Tumulus mit Sage) zum 
Brezerlbub (vom harten Leben 
in früherer Zeit) und weiter zum 
Pestgrab: (Geschichte der Pest). 
Bei Schloss und Schlosskeller: 
Geschichte, Baubeschreibung, 
Türkenkriege, in der unteren Kel-
lergasse: Erdställe (Historie und 
Deutungen) zum Franzosen-
sprung: Napoleonische Kriege 
(Sage Weiße Frau) und zur Hi-
atahütte mit Grandl: Weinbau im 
Weinviertel (Sage: „the Grendle“ 
und Jüdische Vergangenheit). 
Kotter/Pranger: Gerichtsbar-
keit (Sage Weingartendiebin/
Spargelmädchen) und zum Ab-
schluss Informationen über das 
Ende des 2. Weltkrieges hier in 
der Region.

Übersicht: 
Von der Urgeschichte, der Ortser-
wähnung, bis zum Mittelalter, Tür-
kenzeit, Schwedenkriege
Das Weinviertel weist im Ver-
gleich zu manch anderen Land-
schaften Österreichs eine dichte 
ur- und frühgeschichtliche Be-
siedlung auf. Ursache sind die 
günstigen klimatischen Verhält-
nisse und die Beschaffenheit der 
Böden. Das Land liegt im Kreu-

zungsbereich der Bernsteinstra-
ße und des Donauweges und 
hatte dadurch im Gegensatz zu 
abgelegenen Gebieten seit jeher 
einen leichteren Zugang zum 
Kulturgeschehen. Die frühesten 
menschlichen Spuren stammen 
aus der Zeit der letzten Eiszeit. Für 
den Übergang zur bäuerlichen 
Wirtschaftsführung am Ende der 
Altsteinzeit gibt es bisher nur 
wenige Funde. Eindeutige Hin-
terlassenschaften fanden sich in 
Ebendorf bei Mistelbach und Bi-
samberg. Dagegen ist die Jung-
steinzeit ab etwa 5000 v.Chr. mit 
einer fast unübersehbaren Zahl 
an Siedlungsplätzen vertreten. 

Bereits die älteste Linearbandke-
ramik kann auf zahlreiche Sied-
lungen, beispielsweise in Gra-
fensulz, verweisen. Es folgten die 
Stichbandkeramik (Grafensulz, 
Großmugl), und die Mährische 
Bemaltkeramik (Wetzleinsdorf ) 
Die Ankunft germanischer Völker 
im Verlaufe des ersten nachchrist-
lichen Jahrhunderts brachte für 
das nördliche Niederösterreich 
eine weitgehende Umgestal-
tung des kulturellen Bildes. Die 
hier nun siedelnden Markoman-
nen und Quaden scheinen mit 
der bodenständigen „keltischen“ 
Bevölkerung in friedlichem Ne-
ben- und Miteinander gelebt 
zu haben. In Niederleis stand 
ein römischer Vorposten mit 
Warnfeuer. Zu Ende der Völker-
wanderungszeit siedelten unter 
anderem die Langobarden im 
Weinviertel, bevor sie in Oberi-
talien ein Reich gründeten. Da-

Historien- und Sagenwanderung
mit Dr. Kurt Manhardt 

nach sind die Quellen dürftig. 
Das Weinviertel dürfte jedoch 
unter dem Einfluss des sich he-
rausbildenden Großmährischen 
Reiches mit slawischen Sied-
lungen gestanden haben. Auch 
weisen Funde auf awarische 
Siedlungen hin. Ab dem 8. Jahr-
hundert setzte die fränkische Be-
siedelung von Westen her durch 
die Bajuwaren ein. Unter Karl 
dem Großen wurden die Awaren 
in der Pannonischen Tiefebene 
vernichtend geschlagen und da-
mit ein weiterer Impuls für die 
fränkische Besiedelung gesetzt. 

Im nachfolgenden Verfall des 
Karolingerreiches wurde das 
Weinviertel wohl wechselnden 
Einflüssen von Bayern, Slawen 
und Ungarn ausgesetzt, bis sich 
nach der Schlacht auf dem Lech-
feld 955 und der Niederlage der 
Ungarn der Einfluss des neu ent-
standenen Heiligen Römischen 
Reichs durchsetzte. (Die Schlacht 
auf dem Lechfeld am 10. August 
955 war der Endpunkt der Un-
garneinfälle und der größte mi-
litärische Sieg Ottos des Großen. 
Die ungarischen Reiter hatten 
seit dem Jahr 899 mit ihren Plün-
derzügen weite Teile Mitteleuro-
pas verheert.

Mit der Belehnung der frän-
kischen Babenberger, ab etwa 
976 als Markgrafen für die Mark 
an der Donau, setzte eine stetige 
Entwicklung des Donauraumes 
und nachfolgend auch der an-
grenzenden Gebiete ein. Das 
Weinviertel litt auch dann im-
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mer wieder unter Kriegen bezie-
hungsweise organisierten Raub-
zügen von Ungarn und vor allem 
von Tschechen. Ab der Jahrtau-
sendwende kann von einer flä-
chendeckenden Besiedelung 
und Urbarmachung des Wein-
viertels ausgegangen werden. 
Auf der Wagramerstraße wurden 
beim Verlegen der Gaspipeline 
Reste eines Webstuhles gefun-
den, was zumindest auf ein Ge-
höft hinweist; Datierung Ende 1. 
Jahrtausend bis Frühmittelalter.

Die Kreuzzüge hatten eine be-
merkenswerte Auswirkung auf 
das Weinviertel: Auf der Rück-
reise nach England wurde Kö-
nig Richard Löwenherz vom 
Babenbergerherzog Leopold V. 
gefangen genommen und ge-
gen Lösegeld freigegeben. Mit 
dem Erlös befestigte Herzog 
Leopold die Nordgrenze sei-
nes Herzogtums und errichtete 
Befestigungen in Drosendorf, 
Laa an der Thaya etc. Danach 
nahm die Bedrohung aus dem 
Norden ab. Nach dem Ende der 
Babenberger wurde Österreich 
ein Zankapfel der europäischen 
Herrschergeschlechter. Ottokar 
II. Přemysl, König Böhmens, ver-
suchte durch Heirat einer Baben-
bergerin und Gewährung von 

Privilegien das Land für sich zu 
gewinnen. Dieser wurde jedoch 
vom deutschen König Rudolf 
von Habsburg in der Schlacht 
bei Dürnkrut 1278 besiegt. 1282 
wurden die Söhne Rudolfs von 
Habsburg Albrecht I. und Ru-
dolf II. mit dem Herzogtum Ös-
terreich belehnt. Damit kam das 
Weinviertel unter die Herrschaft 
der Habsburger. Im Jahr 1168 er-
folgte die erste urkundliche Nen-
nung von Bockfliess, und zwar 
in Verbindung mit seinen Besit-
zern als „Pochvlise“. Marktrecht 
hat der Ort seit dem Jahre 1362. 
Unter den Habsburgern wurde 
es im Weinviertel nicht unbe-
dingt friedlicher. 

Die Hussitenkriege fanden un-
ter anderem auch im Weinviertel 
statt, auch unter den Türkenein-
fällen und den Schwedenkriege 
hatten Land und Leute zu leiden. 
Die Gegenreformation setzte in 
dem, während der Reformati-
on weitgehend protestantisch 
gewordenen Land, erst ab den 
1570er-Jahren ein. Ein Bauern-
aufstand wurde 1597 blutig nie-
dergeschlagen. Der Dreißigjäh-
rige Krieg schien lange Zeit das 
Weinviertel wenig zu berühren, 
lediglich zu Beginn dieses lan-
gen Krieges, als Graf Heinrich 

Matthias von Thurn mit dem 
Heer der aufständischen Böh-
men auf Wien vorrückte, wurde 
einige Orte entlang der Brün-
ner Straße geplündert. Gegen 
Ende des Krieges kam es jedoch 
weit schlimmer: Bei Jankau in 
Böhmen, etwa 60 km südöstlich 
von Prag, fand die letzte große 
Schlacht des Dreißigjährigen 
Krieges statt. 

Am 6. März 1645 besiegte ein 
schwedisch-protestantisches 
Heer unter Feldmarschall Lenn-
art Torstensson die kaiserlich-
habsburgischen Truppen unter 
Feldmarschall Melchior Graf von 
Hatzfeldt, womit für die Schwe-
den der Weg nach Wien offen 
stand. Die schwedischen Trup-
pen verwüsteten das Weinvier-
tel, etliche Burgen wie Staatz und 
Falkenstein sind seitdem Ruinen. 
Der Markt Gaunersdorf, also das 
heutige Gaweinstal, wurde voll-
ständig niedergebrannt.

Beitrag und Bilder 
von Dr. Kurt Marhardt

Danke an Dr. Kurt Marhardt für 
die Organisation und die interes-
sante Gestaltung!



Der Chor Gaudete und Schülerinnen und Schüler der Musikschule St. Barbara stimmten uns eindrucksvoll mit Ihren Darbietungen auf den 
Advent ein. Beim anschließenden Punsch wurde das Gehörte ausführlich besprochen.
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Weinstraße südliches 
Weinviertel – Broschüren
Heurigenkalender 2020 – 
Weinstraße Weinviertel Süd
„eingeschenkt & aufgetischt“
Ein Wegweiser, der durch das 
südliche Weinviertel, zu den  
besten Gastgebern 
von der Donau bis zur  
March führt.

In dieser Broschüre 
finden Sie die Aus-
schankzeiten der Wein-
straßen-Heurigen, die 
Adressen der Weingast-
höfe und Zimmerver-
mieter ebenso wie die 
Feste an der Weinstraße 
Südliches Weinviertel, 

Neu: Broschüren der Weinstraße Südliches Weinviertel 2020 – kostenlos bestellen!

bei denen der Wein im Mittel-
punkt steht. 

Den Wein feiern 2020
Die besten Termine 
von Jänner bis August 
2020 an der Wein-
straße Weinviertel. In 

dieser Broschüre sind die schöns-
ten Weinfeste, Offene Kellertüren 
und Veranstaltungen sowie Tipps 
der Weingasthöfe zusammenge-
fasst - das Weinviertel zeigt sich 
von seiner schönsten Seite.

Broschüren jetzt 
kostenlos anfordern!

Info & Bestellung: 
Weinstraße Südliches Weinviertel
Tel.: 05 0259 48500 
(telefonische Bestellung 
ab 7. Jänner)
e-mail: 
weinstrasse@gaenserndorf.lk-noe.at
www.weinstrasse-sued.at

www.weinstrasse-sued.at

Weinstraße Weinviertel Süd
eingeschenkt & aufgetischt
Essen, Trinken & Schlafen | 2020

inkl.

Heurigen-

Kalender

Bockfließer Adventkonzert
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Trinkwasser
Zusätzlich zur halbjährlichen Stan-
darduntersuchung des Trinkwas-
sers wurde eine erweiterte Untersu-
chung durchgeführt. Auf Grund der 
vorliegenden Befunde entsprach 
das Wasser der WVA Bockfließ den 
geltenden lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften und ist zur Verwen-
dung als Trinkwasser geeignet.

• Die Gehalte an Eisen, Mangan, 
Ammonium und Nitrit liegen 
unter der Bestimmungsgrenze 
bzw. unter den Indikatorpara-
meterwerten.

• Der Nitratgehalt liegt un-
ter dem Parameterwert von  
50 mg/l der Trinkwasserverord-
nung.

• Sämtliche untersuchten Pesti-
zidwirkstoffe, relevante und 
nicht relevante Metaboliten 
liegen unter der jeweiligen Be-
stimmungsgrenze.

• Die Gehalte an Chrom, Kupfer 
und Uran liegen unter dem 
jeweiligen Parameterwert der 
Trinkwasserverordnung.

• Die Gehalte an Barium und Zink 
liegen unter bzw. auf dem jewei-
ligen Indikatorparameterwert 
der Trinkwasserverordnung bzw. 
des österr. Lebensmittelbuches 
Codexkapitel B1 Trinkwasser.

• Alle anderen untersuchten Me-
talle und Halbmetalle liegen un-
ter der Bestimmungsgrenze.

• Die Gehalte an Bor und Fluorid 
liegen unter dem jeweiligen Pa-
rameterwert der Trinkwasserver-
ordnung.

• Alle anderen untersuchten anor-
ganischen Spurenstoffe liegen 
unter der Bestimmungsgrenze 
bzw. unter dem Indikatorpara-
meterwert.

• Leichtflüchtige Halogenkoh-
lenwasserstoffe, Benzol und 
polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe sind nicht 
feststellbar.

Die FWG Fernwärmeversorgung 
Bockfließ reg.GenmbH versorgt 
die Ortschaft seit mehr als 25 Jah-
ren mit umweltfreundlicher Wär-
me aus Stroh und Waldhackgut 
aus der Region. Die Rechtsform 
der Genossenschaft bedeutet 
Eigenverwaltung sowie Eigen-
verantwortung. Alle Kunden der 
FWG sind gleichzeitig Genos-
senschaftsmitglieder und somit 
Eigentümer und verfügen über 
Stimmrecht in der Generalver-
sammlung. 

Aus dem Kreis der Genossen-
schaftsmitglieder werden alle 4 
Jahre Vorstand und Aufsichtsrat 
gewählt. Die nächste Wahl er-
folgt im Februar 2020. 

Wer Interesse hat, die Zukunft 
der Fernwärmegenossenschaft 
aktiv mitzugestalten ist herzlich 
eingeladen sich hier einzubrin-
gen. Technisch Interessierten 
bietet sich die Möglichkeit nach 
eingehender Einschulung Stö-
rungsdienste zu übernehmen. 
Organisation und Bezahlung er-
fragen Sie bitte mittels der ange-
gebenen Kontaktdaten. 

Alle die noch eine Öl- oder Fest-
brennstoffheizung (Kohle, Koks) 
betreiben möchten wir auf die 
Heizkesseltausch-Förderung des 
Landes NÖ in der Höhe von 20 
% der Investitionskosten, maxi-
mal 3.000,- Euro, hinweisen. An-
suchen sind noch bis 31.12.2020 
möglich. 

https://www.noe-wohnbau.at/
heizkesseltausch  
Anmeldefrist für Neuanschlüsse 
2020 an die Fernwärme ist bis 31. 
März 2020. 

Genossenschaftsobmann Her-
bert Wannemacher und Ge-
schäftsführer Ing. Gerhard Stadler 
bedanken sich namens des ge-
samten Vorstands und Aufsichts-
rats besonders bei jenen Genos-
senschaftsmitgliedern die das 
Projekt von Anfang an mitgetra-
gen haben, sowie bei damaligen 
und heutigen Gemeinderäten 
und Bürgermeistern der Markt-
gemeinde Bockfließ. 

Ohne deren Vertrauen und Un-
terstützung könnten heute nicht 
über 380 Haushalte sowie öffent-
liche Gebäude mit erneuerbarer 
Energie beheizt und dadurch al-
lein in Bockfließ jährlich 800.000 
Liter Heizöl durch Biomasse er-
setzt werden.

Allen Bockfließerinnen und 
Bockfließern ein frohes und be-
sinnliches Weihnachtsfest und 
Prosit 2020!

Kontakt:
kh.wannemacher@fernwaerme-
bockfliess.at
Mobil: 0664 / 916 92 79 oder
m.eisler@fernwaerme-bockfliess.at
Mobil: 0664 / 420 73 76

Besuchen Sie uns online unter:
www.fernwaerme-bockfliess.at

Wärme aus 
Biomasse
Aktuelles und Informatives von der
Fernwärmegenossenschaft Bockfließ
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Für die Verbesserung an den 
Ein- und Ausstiegsstellen für den 
Bus wurden Adaptierungen vom 
Land NÖ vorgenommen. So ist es 
nun zumeist möglich von einem 
Hochbord (stehender Randstein) 
bequem in den Bus einzusteigen. 
In Planung sind zusätzlich Fahr-
gastunterstände und Fahrradbü-
gel. Ziel ist eine Attraktiverung 
des Öffentlichen Verkehrs. Wert-
volle und aktuelle Informationen 
sind im Internet unter https://
anachb.vor.at/ betreffend Fahr-
zeiten und Preise abrufbar. Die 
schnellste Verbindung – auch mit 
Umsteigen zur S-Bahn oder U-
Bahn wird ermittelt.
Abfahrtszeiten der Linie 530 
im 1/2 Stunden Takt, z.B. für die 
Haltestelle Bockfließ Kirche, von 
Montag - Freitag (Werktag):
Richtung Wolkersdorf: 4.48, dann 
immer hh.22 und hh.54 bis 22.54
Richtung Auersthal: (von Wol-
kersdorf) 5.06 und 5.36 bis 22.36

Aus einer Pressemitteilung der Köf-
lacher Bahn und Busbetrieb GmbH:

Nach mehreren Gesprächen mit 
der Bürgerinitiative „Regional-
bahn statt Bus“ bekundete die 
Graz-Köflacher Bahn und Bus-
betrieb GmbH (GKB) bereits ihr 
grundsätzliches Interesse an 
einem möglichen Erhalt des 
Verkehrs auf der Regionalbahn 
Schweinbarther Kreuz im nieder-
österreichischen Weinviertel, die 
mit dem Fahrplanwechsel einge-
stellt werden soll. 

Die GKB hat daher ein – vor-
erst internes – Konzept für die 
Weiterführung und die Weiter-
entwicklung der Regionalbahn 
Schweinbarther Kreuz erarbeitet. 
Das GKB-Regionalbahnkonzept 
„RESTART R18“ könnte in drei 
Phasen umgesetzt werden und 
verfolgt mehrere Lösungsansät-
ze gleichzeitig: 

1. In einer ersten Phase sollte der 
Betrieb im derzeitigen Umfang 
weitergeführt werden, wobei 
die Beauftragung von Eisen-
bahnverkehrsunternehmen 
mit gemeinwirtschaftlichen 
Verkehrsdienstleistungen 
grundsätzlich durch die öffent-
liche Hand erfolgt. Zeitgleich 
müsste ein Gesamtverkehrs-
plan für die Region erstellt 
werden, dessen Rückgrat die 
bestehende Regionalbahnver-
bindung ist. 

2. In der nächsten Phase könnte 
durch die Adaptierung der In-
frastruktur eine Attraktivierung 
der Regionalbahn erreicht 
werden. Zentrales Element ist 
dabei die Errichtung einer di-
rekten Verknüpfung zwischen 
der Regionalbahn Schwein-

Für den künftigen Einsatz von 
alternativen Antriebsmöglich-
keiten im Linienverkehr erprobt 
der Verkehrsbund Ost-Region 
(VOR) derzeit einen elektrisch 
betriebenen Regionalbus. Am 
29. November 2019 wurde ein 
solcher Elektrobus auf den neu-
en Linien 530 und 535 erfolg-
reich getestet. 

VOR Probefahrt 
mit E-Bus

barther Kreuz und der Laaer 
Ostbahn, wodurch eine direkte 
Durchbindung von Zügen aus 
der Region Südliches Weinvier-
tel zu den U-Bahnstationen in 
Leopoldau und Floridsdorf 
möglich wäre. Dadurch könnte 
eine deutliche Verkürzung der 
Reisezeiten vom südlichen 
Weinviertel nach Wien erreicht 
werden. 

3. In einer dritten und letzten 
Phase müsste außerdem die 
Beförderungsqualität, durch 
die Beschaffung moderner 
und komfortabler Schienen-
fahrzeuge mit klimaneutraler 
Antriebstechnologie, massiv 
verbessert werden. 

Ergänzt um die Einbindung der 
regionalen Bus- und Mikro-ÖV 
Konzepte und den Ausbau bereits 
vorhandener Park&Ride-Anlagen, 
würde die Summe all diese Maß-
nahmen eine umfassende Regio-
nalverkehrslösung ergeben und 
eine massive Aufwertung des Mo-
bilitätsangebots darstellen. 

Die GKB erwartet sich durch die 
vollständige Umsetzung des 
Konzeptes eine Verlagerung be-
stehender Verkehrsströme auf 
die Schiene und eine deutliche 
Verbesserung des Angebots so-
wie der Beförderungsqualität für 
die Bahnkundinnen und -kun-
den, bei deutlicher Verkürzung 
der Reisezeit. 

Sollten die notwendigen struktu-
rellen und finanziellen Rahmen-
bedingungen geschaffen wer-
den, könnte sich die Privatbahn 
mit ihrem Konzept zeitnah und 
substanziell an der angedachten 
Regionalverkehrslösung beteili-
gen. 

Verkehr und Umwelt

Regionalbahnkonzept

Aktuelles und Informatives von der
Fernwärmegenossenschaft Bockfließ

Bus
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Abfalltrennung:
Sperr- und Restmüll

Feuchttücher als Problem – 
falsche Entsorgung

Sperrmüll
Abfälle, die wegen ihrer Größe 
nicht in die üblichen Abfallbehäl-
ter passen, zählen zum Sperrmüll 
wie z.B. Kästen, Betten, Bodenbe-
läge oder Matratzen. Sperrmüll 
kann in Haushaltsmengen am 
Müllsammelplatz zu den Öff-
nungszeiten abgegeben werden. 

Jährlich wird eine Hausabholung 
angeboten. Der Abholtermin 
wird separat kundgemacht.

Restmüll
Restmüll ist über die Restmüllton-
ne zu entsorgen. Das Einbringen 
von Restmüll am Müllsammel-
platz in den Sperrmüllcontainer 
ist, wie bereits mehrfach publi-
ziert, unstatthaft.

Beim temporären Anfall größe-
rer Mengen Restmüll können 
grüne (früher schwarze) Rest-
müllsäcke mit dem Aufdruck 
„GAUM“ im Gemeindeamt ge-
kauft werden. Restmüllsäcke 
sind zum Preis von € 2,75 pro 
Stück während der Amtszeiten 

In Haushalten werden gerne 
Feuchttücher verwendet. Pro-
blematisch ist die Entsorgung 
der Tücher über die Toiletten. 
Feuchttücher bestehen aus syn-
thetischen Fasern, lösen sich in 
Wasser nicht auf und verrotten 
nicht. Außerdem sind sie extrem 
reißfest. 

Werden die Feuchttücher über 
das WC entsorgt, verstopfen sie 
die Toiletten und die Kanäle. 
Auch in den Kläranlagen verursa-
chen sie erhebliche Schäden.

Feuchttücher gehören in den 
Restmüll! Feuchttücher dürfen 
nicht über das WC entsorgt wer-
den, sondern sind ausschließ-
lich in die Restmülltonne zu 
geben. Babyfeuchttücher ent-
sorgt man am besten gemein-
sam mit der Windel im Windel-
sack beziehungsweise in der 
Restmülltonne. 
Für Kosmetiktücher – aber auch 
für Feuchttücher – empfiehlt sich 
die Anschaffung eines eigenen 
Hygienebehälters auf der Toilette 
oder im Badezimmer.

im Gemeindeamt erhältlich. Nur 
Restmüll in den gekauften Rest-
müllsäcken werden vom Müll-
wagen abtransportiert.
Bei dauerhaft anfallendem Rest-
müll kann statt der 120 Liter Ton-
ne eine 240 Liter Tonne im Ge-
meindeamt angefordert werden. 
Der Aufpreis von der 120 Li-
ter Restmülltonne auf die 240 
Liter Restmülltonne beträgt  
€ 40,33 pro Jahr.

Sperrmüll gehört auf den Müllsammelplatz
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Heizkostenzuschuss 
NÖ 2019/2020
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Die NÖ Landesregierung hat auf 
Initiative von Frau Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner und 
Landesrätin Christiane Teschl-
Hofmeister beschlossen, sozial 
bedürftigen Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreichern 
einen einmaligen Heizkosten-
zuschuss für die Heizperio-
de 2019/2020 in der Höhe von 
€135,- zu gewähren.

Der Heizkostenzuschuss ist beim 
zuständigen Gemeindeamt am 
Hauptwohnsitz der Betroffenen 
bis spätestens 30. März 2020 zu 
beantragen und zu prüfen. Die 
Auszahlung erfolgt direkt durch 
das Amt der NÖ Landesregie-
rung.

Wer kann den 
Heizkostenzuschuss erhalten:
• Ausgleichszulagenbezieher-

Innen
• BezieherInnen einer Mindest-

pension nach § 293 ASVG 
• BezieherInnen einer Leistung 

aus der Arbeitslosenversiche-
rung, die als arbeitssuchend 
gemeldet sind und deren Ar-
beitslosengeld/Notstandshil-
fe den oben genannten Aus-
gleichszulagenrichtsatz nicht 
übersteigt.

• BezieherInnen von Kinderbe-
treuungsgeld, deren Familien-
einkommen den oben genann-
ten Ausgleichszulagenrichtsatz 
nicht übersteigt.

• sonstige Einkommensbeziehe-
rInnen, deren Familieneinkom-
men den oben genannten Aus-
gleichszulagenrichtsatz nicht 
übersteigt

 Vorraussetzungen:
• Österr. Staatsbürgerschaft 
• Staatsangehörige eines ande-

ren EWR-Mitgliedstaates sowie 
deren Familienangehörige

• Anerkannte Flüchtlinge nach 
der Genfer Konvention

• Drittstaatsangehörige, wenn 
es sich um Familienangehöri-
ge von EWR- Bürgerinnen im 
Sinne von Art. 24 in Verbin-
dung mit Art. 2 der EU Richtli-
nie RL 2004/38/EG handelt

• Hauptwohnsitz in NÖ
• Monatliche Bruttoeinkünfte, 

die den jeweiligen Ausgleichs-
zulagenrichtsatz gemäß § 293 
ASVG nicht überschreiten 

Von der Förderung 
ausgenommen sind:
• Personen, die keinen eigenen 

Haushalt führen
• Personen, die die bedarfsori-

entierte Mindestsicherung be-
ziehen

• Personen, die in Heimen auf 
Kosten eines Sozialhilfeträgers 
untergebracht sind

• Personen, die keinen eige-
nen Heizaufwand haben, weil 
sie einen privatrechtlichen 
Anspruch auf Beheizung der 
Wohnung bzw. Bereitstellung 
von Brennmaterial besitzen 
(Ausgedinge, Pachtverträge, 
Deputate, usw.) und diese 
Leistungen auch tatsächlich 
erhalten.

• Alle sonstigen Personen, die 
keinen eigenen Aufwand für 
Heizkosten haben

Achtung: Zur eindeutigen Per-
sonenidentifikation ist die So-
zialversicherungsnummer der 

AntragstellerIn erforderlich. Die-
se wird nicht im System gespei-
chert. Aus Datenschutzgründen 
darf die Sozialversicherungs-
nummer NICHT am Antrags-
formular oder in den Beilagen 
schriftlich festgehalten werden.

Welche Einkommensgrenzen 
sind zu beachten? Als Einkom-
mensgrenzen (brutto) gelten die 
aktuellen Richtsätze für die Aus-
gleichszulage nach dem ASVG. 

Diese betragen für 
• Alleinstehende: € 933,06
• Ehepaare und Lebens-
 gemeinschaften: € 1.398,97
• Erhöhung der Grenze 
 für jedes Kind um: € 143,97
• Erhöhung der Grenze für 
 jeden weiteren 
 Erwachsenen um:  € 465,92

Da BezieherInnen von Kinderbe-
treuungsgeld und von AMS-Leis-
tungen (Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe) pro Jahr statt 
14 nur 12 Bezüge erhalten, gel-
ten für diesen Personenkreis im 
Sinne der Gleichbehandlung die 
folgenden Richtsätze: 

• Alleinstehende: € 1.087,96
• Ehepaare und Lebens-
 gemeinschaften: € 1.631,20
• Erhöhung der Grenze 
 für jedes Kind um: € 167,84
• Erhöhung der Grenze für 
 jeden weiteren 
 Erwachsenen um: € 543,23

ZV
G

HeizkostenVerkehr und Umwelt



Gemeinderatssitzung 
vom 03.12.2019

Voranschlag 2020
Der Entwurf des Voranschlages 
2020 ist in der Zeit vom 19. No-
vember 2019 bis zum 03. De-
zember 2019 während der Amts-
stunden im Gemeindeamt zur 
allgemeinen Einsichtnahme auf-
gelegen. 
Einige Darlehen laufen bis zum 
Jahr 2022 aus. Dann sollte der 
finanzielle Spielraum der Markt-
gemeinde für Projekte etwas 
größer werden.

Der Voranschlag 2020 ist der 
erste, der nach der neuen Vor-
anschlags- und Rechnungsab-
schlussverordnung 2015 (VRV 
2015) erstellt werden musste.
Sie ersetzt nach knapp 20 Jah-
ren die VRV 1997. Damit erfolgt 
eine grundlegende Änderung 
der Form und Gliederung der 
Voranschläge und Rechnungs-

abschlüsse von Gemeinden. Das 
alte System beruhte auf der Ka-
meralistik mit Einnahmen und 
Ausgaben sowie ordentlichem 
und außerordentlichem Haus-
halt. Das neue System ist an die 
doppelte Buchführung ange-
lehnt. 

Die Basis des neuen Haushalts-
rechts bildet ein integrierter 
Ergebnis-, Finanzierungs- und 
Vermögenshaushalt. Der Er-
gebnishaushalt bildet dabei 
in Anlehnung an die doppelte 
Buchhaltung die Ertrags- und 
Aufwandssituation der Gemein-
de ab – darin berücksichtigt sind 
auch alle Abschreibungen. Der 
Finanzierungshaushalt ist die 
kassenmäßige Gebarung und 
umfasst alle Ein- und Auszah-
lungsbewegungen.
Dazu kommt der Vermögens-
haushalt, den jede Gemeinde für 
sich bewerten muss, wobei dort 
sowohl veräußerbares Vermö-

gen (zum Beispiel Wald, Grund-
stücke, Wohnungen) als auch 
nicht veräußerbares Vermögen 
(Gemeindestraßen, Kanalisation, 
Wasserleitungsnetz) angeführt 
sein müssen.

Nachdem auch ein neuer Kon-
tenrahmen eingeführt wurde, 
war es nicht möglich die Daten 
zu übernehmen. Dadurch war 
die Umstellung mit einem sehr 
hohen Arbeitsaufwand verbun-
den.

Als Überblick der Voranschlags-
querschnitt 2020:

Den vollständigen 
Voranschlag finden sie unter:
http://www.bockfliess.gv.at/
Gemeindeamt_Politik/Wis-
senswertes/Voranschlag_und_
Rechnungsabschluss“

Der Gemeinderat hat den Voran-
schlag 2012 beschlossen.

Aus dem Gemeinderat

Gemeindezeitung BockfließAus dem Gemeinderat
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Marktgemeinde Bockfließ

Voranschlag 2020 Querschnitt (Anlage 5b)

Summe Haushalt davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen

Seite 87

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

Einzahlungen aus eigenen Abgaben10 343.400,00 5.500,00 337.900,00Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859

Erträge aus Ertragsanteilen11 1.156.000,00 1.156.000,00Gruppen 858 und 859

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 656.600,00 626.300,00 30.300,00Gruppe 852

Erträge aus Leistungen13 79.200,00 1.600,00 77.600,00Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819

Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 33.300,00 33.300,00Gruppen 811, 820, 822, 823

Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts15 137.500,00 137.500,00Gruppen 860 bis 863, 888

Sonstige Transfererträge16 1.400,00 1.400,00Gruppen 809, 864 bis 868, 880

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten
Betrieben der Gemeinde (A 85-89)

17 Gruppe 869 und 879

Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge18 71.400,00 1.000,00 70.400,00Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829

2.478.800,00 634.400,00 1.844.400,00Summe 1 (Erträge)19

Aufwendungen der operativen Gebarung

Personalaufwand20 417.200,00 117.900,00 299.300,00Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten

Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 Gruppen 760, 761

Bezüge der gewählten Organe22 84.900,00 84.900,00Gruppe 721

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 88.000,00 44.000,00 44.000,00Klasse 4

Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 739.700,00 333.000,00 406.700,00Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis
687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72
ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790

Zinsen für Finanzschulden25 15.400,00 14.700,00 700,00Gruppen 650, 651, 653 und 657

Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts26 624.800,00 624.800,00Gruppen 750 bis 754

Sonstige laufende Transfers27 36.300,00 36.300,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781

Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten
Betrieben der Gemeinde (A 85-89)

28 Gruppe 769

2.006.300,00 509.600,00 1.496.700,00Summe 2 (Aufwendungen)29

472.500,00 124.800,00 347.700,00SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2
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Mobility Points
Der Gemeinderat beschloss die 
Unterzeichnung eines Vertrages 
mit dem Land Niederösterreich 
über die Planung, Realisierung, 
Betrieb, Betreuung, Instandhal-
tung und Finanzierung von 5 
multimodalen Knoten (10 Bushal-
testellen). Die Errichtungskosten 
werden vom Land Niederöster-

Marktgemeinde Bockfließ

Voranschlag 2020 Querschnitt (Anlage 5b)

Summe Haushalt davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung
Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten
und der Kapitaltransferkonten

Seite 88

Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 61.000,00 61.000,00Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und
805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)

Veräußerung von beweglichem Vermögen31 Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150,
159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei
beweglichen Kulturgütern)

Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten32 Unterklasse 07

Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen
Rechts

33 398.800,00 398.800,00Gruppen 300 bis 303, 309, 871

Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)34 8.800,00 8.800,00Gruppen 304 bis 308

468.600,00 8.800,00 459.800,00Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)39

Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 668.500,00 668.500,00Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063

Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte41 47.500,00 17.900,00 29.600,00Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,
120, 150, 159, 170 und 175

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten42 10.000,00 10.000,00Unterklasse 07

Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts43 2.900,00 2.900,00Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774

Sonstige Kapitaltransfers44 6.200,00 6.200,00Gruppen 775 bis 779, 785 und 786

735.100,00 17.900,00 717.200,00Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)49

-266.500,00 -9.100,00 -257.400,00SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

Marktgemeinde Bockfließ

Voranschlag 2020 Querschnitt (Anlage 5b)

nur A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung

Seite 89

Einzahlungen aus Finanztransaktionen

Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224

Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven51 Gruppen 293, 294 und 295

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 Gruppen 240 bis 244

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von
Bezugsvorschüssen

53 Gruppen 245 bis 249 und 273

Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 100,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357

Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten58 Gruppen 821 und 826

100,00Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)59

Auszahlungen aus Finanztransaktionen

Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224

Zuführung an Zahlungsmittelreserven61 Gruppen 293, 294 und 295

Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 Gruppen 240 bis 244

Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 Gruppen 245 bis 249 und 273

Rückzahlung von Finanzschulden  bei Trägern des öffentlichen Rechts64 47.400,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 99.600,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357

Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten68 Gruppen 652, 655 und 658

147.000,00Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)69

-146.900,00SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6

SALDO 4:94 Summe der Salden 1, 2 und 3 -31.200,00

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 90.300,00Saldo 1 plus Saldo 2

Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 -31.200,00Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"

59.100,00Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')95

reich getragen, die Instandhal-
tung von der Marktgemeinde 
Bockfließ.

Ansprechperson 
Klimabündnis
Frau Gemeinderätin Karin Felbin-
ger hat sich bereit erklärt, die Kli-
mabündnis-Arbeitskreisleitung 
zu übernehmen.

Projekt Brunnenweg
Da durch Grabungsarbeiten die 
Möglichkeit der Verlegung eines 
Straßenbeleuchtungskabels ent-
stand, beschloss der Gemein-
derat die Errichtung einer Stra-
ßenbeleuchtung auf der Straße 
zwischen Hauptstraße und Brun-
nenweg. 

»
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Bebauungsvorschriften
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Bebauungsvorschriften wie folgt 
zu ergänzen.

1. Mindestmaße von Bauplätzen im Wohnbauland

1.1. Die Abteilung von Grundstücken hat unter Berücksichtigung der Fest-
legungen im Bebauungsplan, sowie nach den natürlichen Grenzen im 
Gelände zu erfolgen.

1.2. Für Bauplätze, die aufgrund einer Änderung von Grundstücksgren-
zen neu geschaffen werden, wird je nach zulässiger Bebauungs-
weise folgendes Mindestmaß festgelegt:

 „o“ offene Bebauungsweise – 500 m²
 „k“ gekuppelte Bebauungsweise – 350 m²
 „o,k“ wahlweise offene/gekuppelte 
 Bebauungsweise – 350m²
 „eo“ einseitig offene Bebauungsweise – 350m²
 „g“ geschlossene Bebauungsweise – 250m²
 Die Größe bestehender Bauplätze, die vorstehende 
 Mindestmaße nicht erfüllen, darf durch Änderung der 
 Grundstücksgrenzen nicht weiter verringert werden.
 Bei Fahnengrundstücken gilt das Mindestmaß 
 ohne Zufahrtsfläche.

1.3. Die Breite der Bauplätze, die aufgrund einer Änderung von Grund-
stücksgrenzen neu geschaffen werden, darf entlang der Straßen-
flucht

 in der offenen Bebauungsweise („o“) 17 m
 in der wahlweise offenen/gekuppelten 
 Bebauungsweise („o,k“) 17 m
 in der gekuppelten Bebauungsweise („k“) 14 m
 in der einseitig offenen Bebauungsweise („eo“) 14 m
 in der geschlossenen Bebauungsweise („g“) 10 m
 nicht unterschreiten.
 Die Breite bestehender Bauplätze, die vorstehende 
 Mindestbreiten nicht erfüllen, darf durch Änderung der 
 Grundstücksgrenzen nicht weiter verringert werden.

Geplanter Neubau Rotes Kreuz 
- Kostenbeteiligung Gemeinde
Zur Sicherstellung eines zeitge-
mäßen Rettungsdienstes plant 
das Österreichische Rote Kreuz, 
Landesverband Niederöster-
reich den Neubau des Gebäu-
des der Bezirksstelle in Mistel-
bach mit Kosten in Höhe von  
€ 6.176.099,58 exkl. Ust. 
Das Rote Kreuz ersucht nun jene 
Gemeinden, die im Bezirk Mi-
stelbach mit Rettungsdiensten 
versorgt werden, um Kofinanzie-
rung des Bauprojektes.

Die vorliegende geplante Mit-
telaufbringung sieht vor, dass 
die Gemeinden 21 % der ge-
schätzten Kosten übernehmen, 
wobei auf die Marktgemeinde 
Bockfließ ein Betrag in Höhe von 
€ 30.047,- entfällt. 

Die Marktgemeinde Bockfließ 
beteiligt sich an den Kosten für 
den Neubau eines Rot Kreuz Ge-
bäudes in Mistelbach mit einem 
einmaligen nicht rückzahlbaren 
Baukostenzuschuss in Höhe von 
30.047,-  Euro. Der Baukosten-
zuschuss ist nach Erfordernis in 
den jeweiligen Voranschlag und 
mittelfristigen Finanzplan aufzu-
nehmen.

Die Auszahlung ist an folgende 
Voraussetzungen gebunden:

• Die seitens des Landes NÖ be-
absichtigte Unterstützung in 
Höhe eines Drittels der Kosten 
im Rahmen der Richtlinien zur 
Vergabe der Bedarfszuwei-
sung darf keine Schmälerung 
oder Einschränkung der wei-
teren Bedarfszuweisungen der 
Gemeinde hervorrufen.

• Allfällige Mehrkosten, die wäh-
rend der Planungs- oder Bau-
phase entstehen, werden vom 
Roten Kreuz getragen, sodass 
der Betrag als einmaliger nicht 
rückzahlbarer Baukostenzu-
schuss zu verstehen ist.

• Es dürfen der Gemeinde kei-
ne eventuellen Vor- und Zwi-
schenfinanzierungen angela-
stet werden.

• Kostenüberschreitungen ge-
genüber den mit 19.9.2018 
aus dem Rechenschaftsbericht 
des Österreichischen Roten 
Kreuzes übermittelten Beiträ-
gen werden nicht an die Ge-
meinde weiterverrechnet.

• Bekenntnis des Roten Kreuzes 
zum Fortbestand der Ortsstel-
len in der Stadtgemeinde Wol-
kersdorf im Weinviertel und 

der Marktgemeinde Kreuz-
stetten.

• Vorliegen eines Mitgliederbe-
schlusses des Österreichischen 
Roten Kreuzes zur beabsichti-
gten Errichtung eines Neubaus 
als Grundvoraussetzung.

Örtliches 
Entwicklungskonzept
Der Raumplaner stellte dem Ge-
meinderat die Endfassung des 
örtlichen Entwicklungskonzepts 
vor, welches nach endgültiger 
Fertigstellung zur Auflage gelan-
gen kann.
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Energiesparen entlastet 
Umwelt und Geldbörse!
Als Energiebeauftragter von 
Bockfließ erfasse ich die Energie-
daten der öffentlichen Gebäu-
de und versuche Maßnahmen 
zu setzen, um den Verbrauch zu 
reduzieren. Ein wesentliches Po-
tential liegt auch im Nutzerver-
halten.

In jedem Haushalt steckt Einspar-
potential, das nur auf seine Ent-
deckung wartet. In den meisten 

Fällen ist Energie sparen ganz 
leicht und man kann sofort da-
mit beginnen. Hier  habe ich Ih-
nen ein paar gute Tipps zum En-
ergiesparen zusammengestellt. 
Probieren Sie es einfach aus. Der 
Umwelt und Ihrer Geldbörse zu 
Liebe.

Mit besten Grüßen, Ihr
VBgm. Ing. Albert Wannemacher 
Energiebeauftragter

Dämmung der 
obersten Geschoßdecke
Das Dämmmaterial kann leicht 
selbst angebracht werden, ist ko-
stengünstig zu erwerben und Sie 
sparen bis zu 1000 Euro pro Jahr. 
Eine komplette Dämmung der 
Außenwände bringt mehr Wohn-
komfort und kann Ihre Heizko-
sten um weitere 500 Euro senken. 

Standby vermeiden
70 Euro pro Jahr sparen Sie be-
reits, indem Sie LEDs und Ener-

giesparlampen verwenden und 
den Standby-Energieverbrauch 
Ihrer elektrischen Geräte reduzie-
ren. Diese verbrauchen 80 Pro-
zent weniger Energie verglichen 
mit herkömmlichen Glühbirnen. 
Vor allem alte Fernseher, Lap-
tops, Computer, Drucker usw. 
verbrauchen auch Strom, wenn 
sie ausgeschaltet sind. Dieser so 
genannte Standby-Energiever-
brauch lässt sich durch die Ver-
wendung einer ausschaltbaren 
Steckerleiste leicht vermeiden.

Der Energiebeauftragte informiert.

Energie und Geld sparen.
Die besten Tipps um Energie und damit Geld einzusparen. 

Haushaltsgeräte 
optimal verwenden
So sparen Sie bis zu 40 Euro pro 
Jahr durch optimale Verwen-
dung von Haushaltsgeräten:
• Achten Sie auf eine optimale 

Kühlschranktemperatur von 5 
bis 7 Grad.

• Verwenden Sie eine zur Topf-
größe passende Herdplatte 
und einen Deckel.

• Waschen Sie Ihre Wäsche nur 
bei voller Ladung im Sparpro-
gramm ohne Vorwäsche und 
bei niedriger Temperatur.

• Beladen Sie den Geschirrspüler 
immer voll und nutzen Sie das 
Sparprogramm.

EN
U
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Sicheres Wohnen
Sicherheit ist ein natürliches Be-
dürfnis! Daher ist es selbstver-
ständlich, die nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen, um 
unser Eigentum angemessen zu 
schützen. Das Land Niederöster-
reich hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Sicherheitsgefühl der Nieder-
österreicherinnen und Nieder- 
österreicher zu stärken und die 
Lebensqualität in den eigenen 
vier Wänden zu erhöhen! 

Die Sicherung Ihrer Wohnung 
oder Ihres Hauses soll den heu-
tigen Anforderungen entspre-
chen. Geben Sie Einbrechern und 
Räubern keine Chance!

• Die NÖ Wohnbauförderung un-
terstützt Sie beim Einbau von 

Sicherheitsmaßnahmen mit 
einem Direktzuschuss zu den 
anerkannten Investitionsko-
sten in der Höhe von 30 %, ma-
ximal jedoch in nachstehend 
genannter Höhe.

• Elektronischer Schutz: Einbau 
einer Alarmanlage: bis zu  
€ 1.000,–

• Mechanischer Schutz: Einbau 
einer Sicherheitseingangstür 
(ab Widerstandsklasse 3) bis 
zu € 1.000,– (Bei Eigenheimen 
muss ein Gesamtschutz gege-
ben sein.) 

• Insgesamt kann somit ein Ma-
ximalbetrag von € 2.000,– 
ausbezahlt werden.

• Die Maßnahmen werden bei 
Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern bzw. Reihenhäusern und 

Geförderte Sicherheitsmaßnahmen für ein sicheres Zuhause in Niederösterreich

Wohnungen in Mehrfamilien-
häusern gefördert. 

• Ein Hauptwohnsitz ist erfor-
derlich.

• Die Förderung „Sicheres Woh-
nen“ gilt rückwirkend per  
1. Jänner 2019 und ist mit  
31. Dezember 2020 befristet.

Alle Informationen und mehr 
Details zur Aktion „Sicheres Woh-
nen“ finden Sie unter www.noe-
wohnbau.at/sicheres-wohnen 

Bei Fragen steht Ihnen auch ger-
ne unsere NÖ Wohnbau-Hotline 
unter 02742/22133 (Montag – 
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und 
Freitag von 8 bis 14 Uhr) zur Ver-
fügung.

sicheres
wohnen
bis zu € 2.000,– für 

ihre sicherheit!

Jetzt 
Online-Antrag 
einreichen!

www.noe-wohnbau.at/sichereswohnen 

Das Land Niederösterreich unter- 
stützt Ihre Sicherheit. Mit der  
Förderung für Alarmanlagen und  
sicherheitseingangstüren.

Schützen Sie Ihre eigenen 
vier Wände und schaffen 
Sie somit eine erhöhte Le-
bensqualität!
Wir unterstützen Sie dabei!  
Und fördern die Sicherheit 
für Ihr Zuhause!

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau

Martin Eichtinger
Landesrat
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Das Land Niederösterreich unterstützt Ihre
Sicherheit. Mit der Förderung für Sicherheits-
eingangstüren und Alarmanlagen.
Förderzeitraum: 1.1.2019 bis 31.12.2020

www.noe-wohnbau.at/sicheres-wohnen
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Unsere Kleinregion hat mit der 
Kinderbetreuungsplattform RuWi 
Kids den ersten Platz beim Pro-
jektwettbewerb der Dorf & Stadt-
erneuerung erreicht!
https://ruwi-kids.region-
umwolkersdorf.at

Kinderbetreuungsplattform

Das Geschenk 

Aufgabe  
Was  befindet  sich  in  dem  Geschenk?  
Male  die  Linien  mit  den  unterschiedlichen  Farben  nach.  Viel  Erfolg!  

Das Geschenk 

Aufgabe  
Was  befindet  sich  in  dem  Geschenk?  
Male  die  Linien  mit  den  unterschiedlichen  Farben  nach.  Viel  Erfolg!  

Das Geschenk
Was befindet sich in dem Ge-
schenk? Male die Linien mit den 
unterschiedlichen Farben nach. 
Viel Erfolg!

Das Geschenk 

Aufgabe  
Was  befindet  sich  in  dem  Geschenk?  
Male  die  Linien  mit  den  unterschiedlichen  Farben  nach.  Viel  Erfolg!  

Rätsel






